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A. ERLASS  
 

   
 

Die Einwohnergemeinde beschliesst, gestützt auf die §§ 2,5, und 18 des kanto-
nalen Raumplanungs- und Baugesetzes, die folgenden Zonenvorschriften Land-
schaft: 

 

  

  

B. EINLEITUNG  

Der Erlass definiert die 
massgebenden gesetzlichen 
Grundlagen der Zonenvor-
schriften. Die Aufzählung ist 
nicht abschliessend. Weitere 
gesetzliche Grundlagen sind 
im "Abkürzungsverzeichnis / 
Gesetzliche Grundlagen", auf 
der vordersten Seite des 
Reglementes aufgeführt. 

   

§ 1 Zweck und Ziele   

1 Zweck 
Die Zonenvorschriften Landschaft bezwecken die Abstimmung der Nutzungsbe-
dürfnisse und Schutzbestrebungen aufgrund klarer Ziele einer zweckmässigen 
Raumordnung. 

2 Ziele 
Die Ziele der Zonenvorschriften Landschaft sind insbesondere: 

a) Erhaltung der offenen Landschaft als Grundlage einer nachhaltigen Land-
wirtschaft; 

b) Schutz und Förderung des Waldes in allen seinen Funktionen; 

c) Schutz und Erhaltung und Förderung der heimischen Tier- und Pflanzen-
welt, ihrer Lebensräume und ihrer Lebensbeziehungen; 

d) Erhaltung und Förderung einer abwechslungsreichen und vielfältigen 
Landschaft als Grundlage für Erholung und Freizeit. 

 Rechtsgrundlage:  
§§ 3,8 RBG, § 9 NLG 

Rechtliche Voraussetzungen 
für ökologische Verbesse-
rungen. 

Rechtsgrundlage:  
Art. 1 RPG, § 3 RBG 

Die Gemeinde konkretisiert 
die in § 3 RBG aufgeführten 
Ziele und Grundsätze der 
Raumplanung. 

 

   

   

§ 2 Bestandteile und rechtliche Wirkung 
 

 

1 Die Zonenvorschriften Landschaft bestehen aus  

a) Zonenplan Landschaft, Massstab 1:5'000 

b) Zonenreglement Landschaft  

c) Anhänge zum Zonenreglement 

▪ Anhang 1: Schutzziele, Schutz- und Pflegemassnahmen für Naturschutz-
zonen (grundeigentumsverbindlich) 

▪ Anhang 2: Orientierende Inhalte (orientierend)  

 

2 Nicht Bestandteil der Zonenvorschriften sind Naturschutzinventare, Pflege- und 
Gestaltungspläne für Naturschutzobjekte und der Waldentwicklungsplan. Ergän-
zende Richtlinien, Inventare und dergleichen haben wegleitenden Charakter. 

 

Rechtsgrundlage:  
§ 18 RBG 

 

 

 

Orientierende Inhalte verwei-
sen unter anderem auf über-
geordnete Grundlagen. 

Anhang 2 untersteht  nicht 
der Beschlussfassung durch 
die Einwohnergemeindever-
sammlung  und der Geneh-
migung durch den Regie-
rungsrat. 
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§ 3 Geltungsbereich   

1 Die Zonenvorschriften Landschaft finden für das gesamte Gemeindegebiet 
ausserhalb des im Zonenplan Siedlung festgelegten Perimeters Zonenplan Sied-
lung Anwendung. 

2 Die Zonenvorschriften Landschaft sind für jedermann verbindlich. 

 Rechtsgrundlage:  
§ 18 RBG 
 

Rechtsgrundlage:  
§ 18 RBG 

   

   

C. GEBIETS- UND ZONENEINTEILUNG   

   

§ 4 Gliederung    

1 Der Gemeindebann ausserhalb des Siedlungsgebietes ist in Grundnutzungs-
zonen, überlagernde Zonen und Schutzobjekte gegliedert. 

Grundnutzungszonen 
a) Landwirtschaftszone / Waldareal mit entsprechenden Nutzungsmöglichkei-

ten  

b) Nutzungszonen mit besonderer Zweckbestimmung und entsprechenden 
Nutzungsmöglichkeiten  

  
 
 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 19 RBG 

2 Überlagernde Zonen und Schutzobjekte erfüllen im öffentlichen Interesse lie-
gende Schutzfunktionen. Die Nutzung muss auf das Schutzziel ausgerichtet 
sein. 

 Rechtsgrundlage:  
§ 29 RBG 

   

   

   

D. NUTZUNGSZONEN / NUTZUNGSOBJEKT
  

   

§ 5 Landwirtschaftszone   

1 Die Landwirtschaftszone dient: 
a) der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis; 
b) der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums; 
c) dem ökologischen Ausgleich. 

2 Für Produktionsformen, Bauten und Anlagen, Nebenbetriebe sowie für Wohn-
raum und Zweckänderungen gelten die Bestimmungen des eidgenössischen 
und kantonalen Raumplanungs- und Baurechtes. 

 

3 Nicht zulässig sind Nutzungen, die über eine innere Aufstockung hinausgehen 
und solche, die das Landschaftsbild stark beeinträchtigen. 

 

4 In der Landwirtschaftszone gilt die Lärm-Empfindlichkeitsstufe III gestützt auf 
die eidgenössische Lärmschutzverordnung. 

 

Rechtsgrundlage:  
Art. 16 RPG 

Landwirtschaftliche Nutzung, 
ein intaktes Landschaftsbild 
sowie die Erhaltung der hei-
mischen Tier- und Pflanzen-
welt sollen gleichwertig ne-
beneinander stehen. 

 

 

Rechtsgrundlage:  
Art. 43 LSV 
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§ 6 Waldareal   

1 Der Wald und seine Abgrenzung sind durch die Waldgesetzgebung umschrie-
ben und geschützt. 

2 Die forstwirtschaftliche Nutzung und Bewirtschaftung des Waldes bzw. der 
Waldränder hat nach den üblichen waldbaulichen Schutz- und Pflegemassnah-
men nach Massgabe der forstlichen Planung sowie den übergeordneten gesetz-
lichen Bestimmungen zu erfolgen. Die Einhaltung der Schutzziele ist durch die 
zuständigen Forstorgane zu gewährleisten. 

3 Die Waldränder sind im Zusammenhang mit der forstlichen Nutzung in die 
Pflege miteinzubeziehen. Es ist ein stufiger Aufbau und buchtiger Verlauf anzu-
streben.  

4 Ist Waldareal mit Naturschutzzone überlagert oder im kantonalen Inventar der 
geschützten Naturobjekte enthalten, so ist die Umsetzung der Schutzziele in en-
ger Koordination mit den zuständigen Forstorganen sicher zu stellen. Diese in-
tegrieren die Schutzziele in die forstliche Planung. 

 Rechtsgrundlage:  
Art. 18 RPG, WaG, kWaG 

Das Waldareal ist im Zonen-
plan Landschaft als orientie-
render Inhalt dargestellt. 

Forstliche Planung:  
Waldentwicklungsplan – Be-
triebsplan – Nutzungs- und 
Schutzkonzepte 

Siehe 'Ergänzende Richtli-
nien für Waldränder',  
Anhang 2. 

   

   

§ 7 Zone für öffentliche Werke und Anlagen   

1 Zonen für öffentliche Werke und Anlagen umfassen Gebiete, die zur Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben benötigt werden.  

 Rechtsgrundlage:  
§ 24 RBG 

2 Aus dem Zonenplan Landschaft ergibt sich, für welche öffentlichen Aufgaben 
eine bestimmte Zone für öffentliche Werke und Anlagen vorgesehen ist.  

  

3 Die Bauten und Anlagen dürfen das Landschafts- und Dorfbild nicht beein-
trächtigen. 

  

4 Die Umgebungsgestaltung und Bepflanzung hat grundsätzlich mit einheimi-
schen standortgerechten Arten zu erfolgen. Für Bodenbefestigungen sind mög-
lichst wasserdurchlässig und bewuchsfähige Materialien bzw. Beläge zu ver-
wenden. 

  

5 Die Zuordnung der Lärm-Empfindlichkeitsstufen hat jedoch nur Gültigkeit für 
Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen im Sinne von Art. 2 Abs. 6 der Lärm-
schutzverordnung. 

öW+A-Zone: 
Nr. 1 Grünanlage für Naherholung und Rastplatz keine LES
Nr. 2 Reservoir mit Grünanlage für Naherholung  keine LES
Nr. 3 Quellfassung keine LES
Nr. 4 Werkhof LES III
Nr. 5 Gründeponie / Werkhof LES III
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§ 8 Spezialzone "Gipsgrube"   

1 In der Spezialzone sind Materialauffüllungen gestützt auf eine entsprechende 
Bewilligung zulässig. 

  

2 Ein Konzept bildet die Grundlage für die geordnete Auffüllung sowie für not-
wendige Terrainanpassungen und Terrainveränderungen. Sämtliche Massnah-
men und Veränderungen haben den Schutzzielen der angrenzenden Schutzzo-
nen und den Schutzzielen im Waldareal Rechnung zu tragen. Der Gemeinderat 
legt in Koordination mit den kantonalen Fachstellen ergänzende Richtlinien fest. 

  

3 Im Endzustand ist das Areal so Instand zu stellen, dass das Gebiet in die forst-
liche Planung und Pflege überführt werden kann. 

  

   

   

§ 9 Spezialzone "Weissbrunn"   

1 In der Spezialzone Weissbrunn sind neben der bestehenden Wohnbaute Bau-
ten und Anlagen für Tierhaltung zulässig.   

  

2 Für die bestehende Wohnbaute gelten die Bestimmungen des eidgenössischen 
Raumplanungsgesetzes. 

 RPG Art. 24 (Besitzstandga-
rantie, Erneuerung, massvol-
le Erweiterung etc.) 

3 Für die Tierhaltung sind folgende Vorschriften massgebend: 
a) Bauten und Anlagen haben sich harmonisch in die landschaftliche Umge-

bung einzufügen. 
b) Es sind nur eingeschossige Kleinbauten erlaubt. 
c) Ein Ausbau der Anlage ist nur gestützt auf einen Bedarfsnachweis möglich. 
d) Soweit für die Beurteilung von Baugesuchen erforderlich, müssen diese 

einen Überbauungs- und Umgebungsplan enthalten. Der Überbauungs- 
und Umgebungsplan hat die geplanten und bestehenden Bauten und An-
lagen sowie die Umgebungsgestaltung aufzuzeigen.  

e) Die zuständige Bewilligungsbehörde entscheidet über die Zulassung. 

  

 

 

Kleinbauten im Sinne von 
§ 92 RBV. 

4 In der Spezialzone "Weissbrunn" gilt grundsätzlich die Lärm-Empfindlichkeits-
stufe III. Die Zuordnung hat jedoch nur Gültigkeit für Gebäude mit lärmempfindli-
chen Räumen im Sinne von Art. 2 Abs. 6 der Lärmschutzverordnung. 

  

   

   

§ 10 Spezialzonen für Skisport A und B (überlagernd)   

1 Alle Anlagen und Gebäude haben sich entsprechend den Schutzzielen der 
überlagerten Landschaftsschutzzone in das Landschaftsbild einzufügen und sind 
bewilligungspflichtig. Der Gemeinderat legt dazu Richtlinien bezüglich Umfang, 
Erschliessung und Gestaltung fest. 

 Skiliftanlage Staffel bzw. 
Langlaufbetrieb Felli. 

2 In den Skisportzonen dürfen nur demontierbare Weidzäune erstellt werden. 
  

3 Eine landwirtschaftliche Nutzung muss gewährleistet sein. 
  

4 Es können dem Skisport dienende Einrichtungen geschaffen und betrieben 
werden. Zulässig sind: 

Gebiet A 
a) Skiliftanlagen, die das Landschaftsbild nicht wesentlich beeinträchtigen 

b) Für die Skiliftanlage notwendigen Gebäulichkeiten 

Gebiet B 
c) Langlaufloipen 
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E. SCHUTZZONEN / SCHUTZOBJEKTE   

   

§ 11 Grundsatz   

1 In den Schutzzonen und an den Schutzobjekten dürfen keine Veränderungen 
vorgenommen werden, welche dem Schutzziel zuwiderlaufen. Es ist verboten, 
geschützte Naturobjekte in ihrem Bestand zu gefährden, ihren Wert oder ihre 
Wirkung zu beeinträchtigen oder sie zu beseitigen.  

  

Rechtsgrundlage:  
§ 13 NLG BL, Art. 24 NHG 

2 Der Gemeinderat strebt eine Unterschutzstellung von wertvollen Naturgebieten 
und Einzelobjekten an. Wo eine Unterschutzstellung nicht erreicht werden kann, 
setzt sich der Gemeinderat dafür ein, bedeutende Natur- und Kulturwerte auf der 
Basis freiwilliger Vereinbarungen mit den Bewirtschaftern zu erhalten. Er unter-
stützt Massnahmen zur Förderung von ökologischen Ausgleichsmassnahmen 
und Massnahmen zur Aufwertung des Landschaftsbildes. 

  

   

   

§ 12 Landschaftsschutzzone A   

1 Allgemeine Bestimmungen 

Die Landschaftsschutzzone A überlagert die Landwirtschaftszone und bezweckt 
den Schutz typischer Landschaftsbilder unter Bewahrung der kleinräumigen 
Gliederung und der vielgestaltigen Kulturlandschaft. Der Hauptzweck bleibt die 
landwirtschaftliche Nutzung in Beachtung der Ziele des Landschaftsschutzes. 

 Rechtsgrundlage:  
§ 11 RBV 

2 Schutzziele  

Sie dient der Erhaltung von weitgehend unverbauten Landschaftsräumen, der 
Förderung der Lebensraumvernetzung und der Erhaltung der Wildtierkorridore. 
Insbesondere sind neben wertvollen und reichhaltigen Naturstandorten wie ge-
stufte Waldränder, Hecken, Ufer- und Feldgehölzen auch Bestände von Hoch-
stamm-Obstbäumen und Trockenstandorte etc. zu fördern.  

 Rechtsgrundlage:  
§ 11 RBV 

3 Schutzvorschriften  

Die Landschaftsschutzzone A ist mit Ausnahme von zonenkonformen Bauten in 
unmittelbarer Hofnähe, im Grundsatz von neuen Bauten freizuhalten. Neue Bau-
ten und Anlagen müssen mit den Schutzzielen vereinbar sein. 

Eine landwirtschaftliche Bodennutzung hat nach den anerkannten, standortge-
rechten Bewirtschaftungsmethoden zu erfolgen. Bauliche und betriebliche Aus-
wirkungen dürfen das Landschaftsbild nicht beeinträchtigen.  

 

Überlagert die Landschaftsschutzzone Waldareal so übernehmen die zuständi-
gen Forstorgane die Aufgabe, bei der forstlichen Nutzung die Schutzziele zu be-
rücksichtigen und diese in die forstliche Planung zu integrieren. Insbesondere 
sind die kleinflächigen Waldareale als wichtige Vernetzungsobjekte zu pflegen 
und zu erhalten. 

 

4 Einfriedigungen 
Das Landschaftsbild darf nicht durch Einfriedigungen beeinträchtigt werden.  

 

Neue kleinere Bauten im Of-
fenland (z.B. Bienenhäuser, 
traditionelle Feldscheunen 
etc.) können als Ausnahme 
und durch Prüfung des Einzel-
falles zugelassen werden (ge-
setzliche Grundlage Art. 24 
RPG, § 7 RBV). Sie müssen 
mit den Schutzzielen der 
Landschaftsschutzzone ver-
einbar sein. 

 

Ausserhalb der Bauzone  
bedürfen Stützmauern und 
dauerhaft bestehende Ein-
friedigungen einer Baubewil-
ligung des kantonalen Bau-
inspektorates bzw. des Am-
tes für Waldes (siehe Merk-
blatt  Grenzabstände Kanton 
Basel-Landschaft). 
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§ 13 Landschaftsschutzzone B (Gebiet Bergmatten / Schofmet)   

1 Schutzziele / Bedeutung 

Die Landschaftsschutzzone B umfasst eine wertvolle regionaltypische Land-
schaft, die in ihrem Bestand aus ökologischen, ästhetischen und sozialkulturel-
len Gründen erhalten werden soll. Die landwirtschaftliche Weidnutzung ist mög-
lichst weiterzuführen. Die erhaltenswerten Berghütten und Feldscheunen sind 
als typischer Bestandteil des Landschaftsbildes zu bewahren und zu unterhal-
ten.  

 

2 Schutzvorschriften  

Das Gebiet der Landschaftsschutzzone Bergmatten / Schofmet ist im Grundsatz 
von neuen Bauten und Anlagen freizuhalten. Für alle zulässigen Bauten, Anla-
gen und Nutzungen gelten erhöhte Anforderungen bezüglich Einpassung ins 
Landschaftsbild.  

 

3 Berghütten / Feldscheunen 

Bei Ausbauten dürfen weder die Baukuben, das Ausmass, die Nutzung noch 
das Landschaftsbild verändert werden. Der Gemeinderat erstellt eine Liste der 
erhaltenswerten Berghütten und Feldscheunen. 

 

Rechtsgrundlage:  
§ 11 RBV 

 

 

Neue Berghütten / Feldscheu-
nen können allenfalls als Aus-
nahme und durch Prüfung des 
Einzelfalles zugelassen wer-
den (gesetzliche Grundlage 
Art. 24 RPG, § 7 RBV). Sie 
müssen mit den Schutzzielen 
der Landschaftsschutzzone 
vereinbar sein. 

Ein Verzeichnis der bestehen-
den Berghütten und Feldscheu-
nen ist im "Inventar der schutz-
würdigen Naturobjekte" enthal-
ten. 

   

   

§ 14 Naturschutzzonen   

1 Schutzziel 
Naturschutzzonen bezwecken die Bewahrung und Pflege naturkundlich wertvol-
ler Landschaftsteile, den Schutz bedrohter Pflanzen und Tierarten und die Siche-
rung ihrer Lebensräume. 

  

2 Schutzvorschriften 
Im Anhang 1 sind für jede ausgeschiedene Naturschutzzone das Schutzziel und 
die Schutz- und Pflegemassnahmen verbindlich festgelegt. 

  

  

  

§ 15 Uferschutzzonen  

1 Schutzziel 
Die Uferschutzzone bezwecken den Schutz der Uferbereiche als Lebensräume 
für Pflanzen und Tiere, zur Lebensraumvernetzung sowie zur Sicherung der na-
türlichen Gewässerdynamik und des Hochwasserschutzes. Sie ist Bestandteil 
des Landschafts- und Ortsbildes. 

 

2 Schutzvorschriften 
Innerhalb dieser Zone dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden, die 
den Zielsetzungen des Uferschutzes widersprechen.  

Nicht zulässig sind insbesondere: 

₋ das Entfernen von bestehenden Ufergehölzen und Gebüschsäumen; 
₋ Bauten, Anlagen, Bodenbefestigungen, Terrainveränderungen, Lagerplätze; 
₋ das Pflügen, Düngen und Ausbringen von landwirtschaftlichen Hilfsstoffen 

(Bioziden); 
₋ standortfremde Bepflanzungen; 
- im Grundsatz neue Wege. 

 

 
 

  

Rechtsgrundlage Ufer-
schutzzone: § 13 RBV, Art. 21 
WBV, Art. 36a, 37 eidg. GSchG 
inkl. GschV, Art. 21 NHG. 

Anmerkung: Die Zonenvor-
schriften Landschaft (Zonen-
plan und Zonenreglement) 
sind für die Uferbereiche zu 
einem späteren Zeitpunkt 
aufgrund kantonaler Vorga-
ben anzupassen  (Umset-
zung der eidg. GschV vom 
1. Juni 2011 auf kantonaler 
Ebene).  
Bis zum Vorliegen der kanto-
nalen Vorgaben gilt neben 
den Bestimmungen der Ufer-
schutzzone die Übergangs-
bestimmung der GschV  (ins-
besondere Anlagen im Ge-
wässerraum), vgl. Anhang 2. 

Die Breite der Uferschutz-
zone ist durch Eintrag im Zo-
nenplan Landschaft definiert. 

Pflanzenschutzmittel sind 
aufgrund übergeordneter 
Rechtserlasse nicht zulässig. 

- DZV Art. 7 Abs. 5  
- ChemRRV, Anhänge 2.5, 2.6 

Fuss- und Wanderwege 
können im Rahmen einer 
Ausnahmeregelung zugelas-
sen werden. 
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§ 16 Naturschutzeinzelobjekte (Hecke, Feldgehölz, Doline)   

1 Schutzziel / Grundsatz 
Botanische, geologische und kulturgeschichtliche Einzelobjekte bezwecken die 
Bewahrung von Objekten, die eine wesentlichen Teil des Landschaftsbildes dar-
stellen oder bezüglich der Pflanzen- und Tierwelt eine besondere Bedeutung 
haben. Die Einzelobjekte sind im "Inventar der schutzwürdigen Naturobjekte" 
umschrieben. 

 Rechtsgrundlage:  
§ 10 RBV 

 

2 Schutzvorschriften für Einzelobjekte gemäss Zonenplan 
Die im Zonenplan Landschaft mit entsprechender Signatur bezeichneten Einzel-
objekte sind an ihrem Standort und in ihrem Bestand zu erhalten und zu pflegen. 
Es dürfen keine über die ordentliche Pflege hinausgehenden Veränderungen 
vorgenommen werden.    

 
 

Empfehlungen für Schutz und 
Pflege der Naturschutzein-
zelobjekte siehe orientieren-
der Anhang 2, Kapitel C. 

3 Schutzvorschriften für übrige Objekte  

Im Zonenplan Landschaft nicht speziell ausgeschiedene Hecken und Feldgehöl-
ze sind in ihrem Bestand zu belassen. Über die ordentliche Pflege hinausgehen-
de Veränderungen bedürfen der Bewilligung des Gemeinderates. Dieser kann 
dazu Richtlinien festlegen.  

Weitere im Zonenplan Landschaft nicht speziell ausgeschiedene bzw. im 'Inven-
tar der schutzwürdigen Naturobjekte' aufgeführten Natur- und Kulturobjekte sind 
möglichst zu erhalten und zu pflegen.  

 Rechtsgrundlage:  
§ 13 NLG 

 

Für den langfristigen Erhalt 
der Objekte siehe auch § 11 
Abs.2 ZR, Grundsatz für 
Schutzzonen / Schutzobjek-
te. 

   
   

§ 17 Gebäudeschutz   

1 Geschützte Bausubstanz 
Bauten, welche im Zonenplan als geschützte Bausubstanz qualifiziert sind, ha-
ben als Einzelobjekt und als Bestandteil des gewachsenen Dorfbildes einen ho-
hen Stellenwert. Bei solchen Gebäuden sind bauliche Massnahmen und Unter-
haltsarbeiten nur unter Wahrung der geschützten Substanz zulässig. 

Bei Bauten, welche zudem mit einem dunkelbraunen Punkt bezeichnet sind, ist 
aufgrund ihrer hohen Schutzwürdigkeit eine Unterschutzstellung durch den Kan-
ton anzustreben. 

  

 

Empfehlung gemäss Bauinven-
tar Kanton-Basellandschaft 
(BIB), August 2005 

 

 

2 Erhaltenswerte Bauvolumen 
Bauten, welche im Zonenplan als erhaltenswerte Bauvolumen qualifiziert sind, 
haben bezüglich ihrer Lage einen hohen Stellenwert. Sie sind – soweit bautech-
nisch und wohnhygienisch sinnvoll – zu erhalten. 

Im Falle eines Umbaus oder Neubaus sind die Situierung, Gebäudeabmessung, 
Geschosszahl, Firstrichtung und Dachgestaltung des ursprünglichen Gebäudes 
richtungsweisend. Die wichtigsten Stilelemente (z.B. Fassadengliederung) sind 
wieder anzuwenden. 

Umbauten und Ausbauten sind als konstruktiv fachgerechte Renovationen aus-
zuführen. Bei äusseren Umbauten sind störende Gebäudeteile nach Möglichkeit 
zu korrigieren und in eine zurückhaltende architektonische Form- und Farbge-
bung überzuführen. 
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§ 18 Archäologische Schutzobjekte   

1 Im Bereich der im Zonenplan Landschaft dargestellten archäologischen Schutz-
zonen werden archäologische Spuren erwartet bzw. vermutet.  

 Rechtsgrundlage:  
§ 19 RBV 

2 Schutzziel 
Archäologische Schutzzonen bezwecken den Schutz archäologischer Stätten 
und Geschichtszeugnisse sowie der zu ihrem Schutz notwendigen Umgebung. 
Diese sind aufgrund ihres wissenschaftlichen Wertes als Bestandteil des kultu-
rellen Erbes von Bedeutung. 

  

 

3 Schutzvorschriften 
Innerhalb der Schutzzone sind keinerlei Eingriffe in den Boden zulässig, die über 
die bisherige Nutzung hinausgehen. 

 Bei landwirtschaftlicher Nut-
zung: Pflugtiefe nicht tiefer als 
20 cm (§ 5 ArchVo). 

4 Vor unumgänglichen Bodeneingriffen in einer Schutzzone ist die Bewilligung 
der zuständigen Behörde (Archäologie Baselland) einzuholen, die gegebenen-
falls eine archäologische Untersuchung anordnet. Die Archäologie Baselland ist 
bestrebt, die Untersuchung in Absprache mit der Bauherrschaft durchzuführen, 
damit es zu keinen Bauverzögerungen kommt. Hierfür ist bei Bauvorhaben eine 
frühzeitige Information der Archäologie förderlich.  

 

5
 In den im Zonenplan definierten Zonen werden folgende Objekte erwartet bzw. 

vermutet: 
Zone A: Bronzezeitliche Siedlung, Neunbrunn / Erlimatt 
Zone B: Mittelalterliche Wehranlage Alt-Schloss 
Zone C: Römische Siedlung Auf Egg 
Zone D: Feldbefestigung Burghaldegrat 

 

Überformte und untersuch-
te Bereiche 
Archäologisch untersuchte 
Bereiche, in denen die ar-
chäologischen oder bauhisto-
rischen Befunde durch mo-
derne Baumassnahmen und 
Eingriffe bereits gestört sind, 
werden aus den zu schüt-
zenden Bereichen ausge-
klammert. Entsprechende 
Situationen müssen im Ein-
zelfall mit der zuständigen 
Behörde geklärt werden.  

6  Im orientierenden Anhang 2 sind die ausgeschiedenen archäologischen Schutz-
objekte näher beschrieben. 

  

   

   

§ 19 Aussichtspunkte   

Im Bereich der unter Aussichtsschutz gestellten Standorte sind Bauten, Einrich-
tungen und Neuanpflanzungen höhenmässig so zu begrenzen, dass die Aus-
sicht ins Dorf und in die Juralandschaft nicht beeinträchtigt wird. 

  

   

   

 

F. SCHLUSSBESTIMMUNGEN   

   

§ 20 Bewilligungswesen allgemein  

1 Soweit nicht kantonale oder eidgenössische Bewilligungsverfahren massge-
bend sind, liegen die Entscheidungs- und Bewilligungsbefugnisse beim Gemein-
derat.  

 

2 Wo im Rahmen eines kommunalen Bewilligungsverfahrens Auflagen zur Her-
stellung oder Wiederherstellung eines bestimmten Landschaftszustandes ge-
macht werden, kann die Gemeinde eine angemessene Sicherstellung verlangen.

 

  

  

Beschwerden gegen Ent-
scheide des Gemeinderates 
sind innert zehn Tagen seit 
der Eröffnung des Beschlus-
ses an den Regierungsrat zu 
richten. 

Siehe auch § 70 GG (Wie-
derherstellung). Bei einem 
kantonalen Bewilligungsver-
fahren kann der Gemeinderat 
die Forderung für eine ent-
sprechende Sicherstellung 
lediglich bei der Bewilli-
gungsbehörde  beantragen.  
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§ 21 Bauten, Anlagen und Nutzungen   

1 Für alle zulässigen Bauten, Anlagen und Nutzungen gilt: 

a) Das ordentliche Bewilligungsverfahren ist vorbehalten. 

b) Bauten, Anlagen und Nutzungen müssen hinsichtlich, Nutzung, Standort, 
kubischer Erscheinung, Stellung der Baukörper, baulicher Gestaltung, Ma-
terial- und Farbwahl sowie der Umgebungsgestaltung schonend in das 
Landschaftsbild einfügen 

c) Soweit für die Beurteilung von Baugesuchen erforderlich, kann ein Umge-
bungsplan als Bestandteil der Baugesuchunterlagen verlangt werden. 

d) Vorbehalten sind Auflagen und Einschränkungen, die sich aus überlagern-
den Zonen ergeben. 

 Rechtsgrundlage: 
Art. 24 RPG, § 115 NLG
§ 104 RBG, § 87 RBV 

2 Bauten und Anlagen sind nach Möglichkeit zu Gebäudegruppen zusammen zu 
fassen. 

 Art. 16 RPG 

   

   

§ 22 Ausnahmen / Besitzstandsgarantie   

1 Ausnahmen 
Es gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Raumplanung sowie 
die Bestimmungen des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetz. 

 Rechtsgrundlage: 
Art. 24 RPG, § 115, 117 RBG, 
§ 7 RBV 

Je nach Zuständigkeit kann der Gemeinderat oder die zuständige kantonale Be-
hörde in begründeten Fällen Ausnahmen von den Zonenvorschriften Landschaft 
bewilligen, wenn 

a) die Schutzziele nicht beeinträchtigt werden, 

b) keine öffentlichen Interessen entgegenstehen,  

c) ein ausgesprochener Härtefall vorliegt. 

  

2 Bestehende Bauten und Anlagen / Besitzstandsgarantie 
Es gilt die Besitzstandsgarantie für rechtmässig erstellte, zonenfremde Bauten 
und Anlagen gestützt auf das Bundesgesetz über die Raumplanung. 

Ausnahmen für Unterhalt, Erneuerung und Wiederaufbau rechtmässig erstellter, 
den geltenden Vorschriften widersprechender Bauten und Anlagen richten sich 
nach der übergeordneten Gesetzgebung. 

 Rechtsgrundlage: 
Art. 24 RPG, § 115, 117 RBG 

Besitzstandsgarantie für beste-
hende Bauten und Anlagen 

   

   

§ 23 Vollzug  

1 Als vollziehende Behörde obliegt dem Gemeinderat der Vollzug der Gemeinde-
reglemente. Der Gemeinderat überwacht die Anwendung der Vorschriften. Er 
kann für die Überprüfung einzelner Vorschriften Aufsichtsinstanzen oder Kom-
missionen einsetzen und Richtlinien erlassen.  

 

Rechtliche Grundlage: 
§ 72 GG 

Er erhebt bei vorschriftswidri-
gen Vorhaben rechtzeitig 
Einsprache, § 127 RBG. 

2 Für die Schutzzonen und Schutzobjekte sind Abgrenzungen, Schutzziele und 
Bestandesentwicklung periodisch zu überprüfen und notwendig gewordene Än-
derungen der Schutzvorschriften in Absprache mit den kantonalen Fachstellen 
vorzunehmen. 

 

3 Mit der Aufnahme der Schutzobjekte ins Inventar der geschützten Naturdenk-
mäler des Kantons Basel-Landschaft treten die im Rahmen der Unterschutzstel-
lung erlassenen kantonalen Schutzbestimmungen in Kraft. 

 

 

Bei notwendig werdenden 
Anpassungen der Zonenvor-
schriften sind die Verfahrens-
schritte, gestützt auf das  
RBG, zu beachten.  
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4 Richtlinien 
Vom Gemeinderat erlassene Richtlinien sind mit den zuständigen kantonalen Amts-
stellen zu koordinieren. Ergänzende Richtlinien haben wegleitenden Charakter. 

  

5 Inventar der schutzwürdigen Objekte  
Der Gemeinderat erstellt ein Inventar der schutzwürdigen Objekte, welches die 
wertvollen botanischen, geologischen und kulturgeschichtlichen Objekte katalo-
gisiert, umschreibt und bewertet. Das Inventar ist periodisch nachzuführen und 
vom Gemeinderat als wegleitende Entscheidungsgrundlage zu berücksichtigen. 

 Siehe dazu Inventarplan und 
Inventar der schutzwürdigen 
Naturobjekte. 

   

   

§ 24 Beiträge   

Die Gemeinde kann den Vollzug der Zonenvorschriften Landschaft mit zweck-
gebundenen Beiträgen fördern.  

 
 
 
Rechtliche Grundlage:§ 17 NLG

   

   

§ 25 Strafen   

1 Soweit nicht kantonale Gesetze oder Bundesrecht Anwendung finden, können 
bei Zuwiderhandlungen gegen die Zonenvorschriften Landschaft Bussen bis 
maximal Fr. 5'000 Fr. ausgesprochen werden. 

2 Der Gemeinderat ist dafür besorgt, dass die bei Übertretung dieser Vorschriften 
erfolgten Schädigungen von Schutzobjekten durch geeignete Massnahmen zu 
Lasten des Verursachers behoben werden. 

 Rechtliche Grundlage: 
§ 46a GG 

 

Rechtliche Grundlage: 
§ 29 NLG (Wiederherstel-
lungspflicht) sowie § 70 GG 

   

   

§ 26 Aufhebung früherer Beschlüsse   

Alle früheren, mit diesen Zonenvorschriften Landschaft im Widerspruch stehenden 
Reglemente und Pläne werden aufgehoben, insbesondere: 

a) Zonenvorschriften Landschaft, RRB Nr. 2656 vom 6. Dezember 1983 

  

   

   

§ 27 Inkrafttreten   

1 Die von der Gemeinde beschlossenen Zonenvorschriften Landschaft treten mit 
der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft. 

  

2 Nach ca. 15 Jahren sind die Zonenvorschriften Landschaft gesamthaft zu über-
prüfen und nötigenfalls anzupassen. 

 
Der Planungshorizont der Zo-
nenvorschriften beträgt gestützt 
auf das RPG ca. 15 Jahre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

H. BESCHLÜSSE   

 

Beschlussfassung Gemeinde 

Beschluss des Gemeinderates: ………………….................................. 

Beschluss der Einwohnergemeindeversammlung: ………………….................................. 

Referendumsfrist:  ………………….................................. 

Urnenabstimmung:  ………………….................................. 

Publikation der Planauflage im Amtsblatt Nr. ….vom ………………….................................. 

Planauflage vom     ………………….................................. 

 

Namens des Gemeinderates 

 Der Präsident:   Die Gemeindeverwalterin: 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

Genehmigung Kanton 

Vom Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft genehmigt  

mit Beschluss Nr.  ....  vom  ………………….................................. 

Publikation des Regierungsratsbeschlusses im Amtsblatt  Nr. ...  vom  ………………….................................. 

 

Der Landschreiber: 
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"Langacherbächli"    

Beschreibung: Kleines Fliessgewässer (sensibler Uferbereich 3.0m, 
beidseitig) 

 

Siehe auch "Gewässerver-
zeichnis Kanton Basel-
Landschaft 1998" Gewässer Nr. 
71.203 

 

Fotodokumentation  

         

 
 
 

"Laufenmattbächli"    

Beschreibung: Kleines Fliessgewässer (sensibler Uferbereich 3.0m, 
beidseitig) 

 

Siehe auch "Gewässerver-
zeichnis Kanton Basel-
Landschaft 1998" Gewässer Nr. 
71.84 

 

Fotodokumentation  
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"Nünbrunnbach" bis Erlimatt    

Beschreibung: Kleines Fliessgewässer (sensibler Uferbereich 4.0m, 
beidseitig) 

 

Siehe auch "Gewässerver-
zeichnis Kanton Basel-
Landschaft 1998" Gewässer Nr. 
71.108 

 

Fotodokumentation  

     

 
 
 

"Nünbrunnbach", ab Erlimatt    

Beschreibung: Kleines Fliessgewässer (sensibler Uferbereich 3.0m, 
beidseitig) 

 

Siehe auch "Gewässerver-
zeichnis Kanton Basel-
Landschaft 1998" Gewässer Nr. 
71.108 

 

Fotodokumentation  
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"Risbergbächli"    

Beschreibung: Kleines Fliessgewässer (sensibler Uferbereich 3.0m, 
beidseitig) 

 

Siehe auch "Gewässerver-
zeichnis Kanton Basel-
Landschaft 1998" Gewässer Nr. 
71.204 

 

Fotodokumentation  

 

 
 
 

"Rüttibächli"    

Beschreibung: Kleines Fliessgewässer (sensibler Uferbereich 3.0m, 
wo möglich beidseitig) 

 

Siehe auch "Gewässerver-
zeichnis Kanton Basel-
Landschaft 1998" Gewässer Nr. 
71.166 

 

Fotodokumentation  
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"Sagenmattbächli"    

Beschreibung: Wiesenbach (sensibler Uferbereich 3.0m, beidseitig)  

Siehe auch "Gewässerver-
zeichnis Kanton Basel-
Landschaft 1998" Gewässer Nr. 
71.85 

 

Fotodokumentation  

                        

 

 
 
 

"Seilenbächli"    

Beschreibung: Wiesenbach (sensibler Uferbereich 3.0m, beidseitig)  

Siehe auch "Gewässerver-
zeichnis Kanton Basel-
Landschaft 1998" Gewässer Nr. 
71.205 

 

Fotodokumentation  
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"Stockenbächli"    

Beschreibung: Wiesenbach (sensibler Uferbereich 3.0m, wo möglich 
beidseitig) 

 

Siehe auch "Gewässerver-
zeichnis Kanton Basel-
Landschaft 1998" Gewässer Nr. 
71.206 

 

Fotodokumentation  

        

 
 
 

"Strüholdenbächli"    

Beschreibung: Kleines Fliessgewässer (sensibler Uferbereich 3.0m, 
beidseitig) 

 

Siehe auch "Gewässerver-
zeichnis Kanton Basel-
Landschaft 1998" Gewässer Nr. 
71.207 

 

Fotodokumentation  
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"Wisenbach"    

Beschreibung: Mittleres Fliessgewässer (sensibler Uferbereich 5.0m, 
beidseitig) 

 

Siehe auch "Gewässerver-
zeichnis Kanton Basel-
Landschaft 1998" Gewässer Nr. 
71.87 

 

Fotodokumentation  

   

 
 
 

"Wissbrunnbächli"    

Beschreibung: Kleines Fliessgewässer (sensibler Uferbereich 3.0m, 
beidseitig) 

 

Siehe auch "Gewässerver-
zeichnis Kanton Basel-
Landschaft 1998" Gewässer Nr. 
71.208 

 

Fotodokumentation  
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